
Internationale Hundeschlittenrennen – Saignelégier 
Reglement 

 
 

1) Organisator  
 
1.1. Die Internationalen Schlittenhunderennen werden von der Société de 

développement et d’embellissement von Saignelégier (SDES) organisiert. Sie wird 
hiernach als Organisator bezeichnet. 

1.2. Der Organisator ist total unabhängig. Nur dieses Reglement ist für die Rennen von 
Saignelégier gültig. Es kann auf kein anderes Reglement eines anderen 
Wettkampfes oder eines anderen nordischen Hundeclub berufen werden. 

 
2) Strecke 
 
2.1.  Drei SPRINT Strecken, d.h. 8, 12, 18 Km und eine MI-DISTANCE Strecke von 35 

Km sind vorgeschlagen. 
2.2.  Das Rennen findet in 2 Läufen statt. 
2.3.  Der Organisator behält das Recht einen Lauf oder eine Kategorie zu streichen, die 

Distanzen zu reduzieren, falls nicht genügend Schnee liegt oder falls ungenügend 
Anmeldungen vorliegen. 

 
 
3) Kategorien 
 
Die Teilnehmer werden in folgende Kategorien aufgeteilt: 
 
Nordische Rasse. Es gelten in dieser Kategorie nur Gespanne die ausschliesslich aus 
Malamut, Groenland oder Samoyede zusammengestellt sind. 
 
Sibirian Husky. Es gelten in dieser Kategorie Gespanne mit mindestens einem 
reinrassigen Sibrian Husky. 
 
Offen. Es gelten in dieser Kategorie alle Gespanne mit Minimum einem Hund der nicht 
zur Rasse Malamut, Groenland, Samoyede oder Husky gehört. 
 
3.2. Die differenzierende Klassifizierung wird nach untenstehender Tabelle ausgeführt: 
 

  Nordische Rasse Husky Offen Ski-jöring 
SP 8 km / max. 2 Hunde  X X     
SP 8 km / max. 4 Hunde  X X    
SP 12 km / max. 6 Hunde* X X X X 
SP 18 km X X     
SP 35 km X X X   
Junior / max. 2 Hunde X  

 
 

 
 
 



Die Rennen werden folgernderweise nummeriert: 
 
Rennen No 1 
Sprint 12 Km / Ski-Jöring, max. 2 Hunde 
 
Rennen No 2 
MD 35 Km / offen 
 
Rennen No 3 
MD 35 Km / Sibirian Husky 
 
Rennen No 4 
MD 35 Km / nordische Rasse (Samoyèdes, Groenlandais et Malamutes) 
 
Rennen No 5 
Sprint 8 Km max. 4 Hunde / Siberia Husky 
 
Rennen No 6 
Sprint 8 Km max. 4 Hunde / Nordische Rasse (Samoyèdes, Groenlandais et Malamutes) 
 
Rennen No 7 
Sprint 8 Km max. 2 Hunde / Husky 
 
Rennen No 8 
Sprint 8 Km max. 2 Hunde / Nordische Rasse (Samoyèdes, Groenlandais et Malamutes) 
 
Rennen No 9 
Sprint 12 Km / * Offen 
 
Rennen No 10 
Sprint 12 Km max. 6 Hunde / Siberia Husky 
 
Rennen No 11 
Sprint 12 Km max. 6 Hunde / Nordische Rasse (Samoyèdes, Groenlandais et Malamutes) 
 
Rennen No 12 
Sprint 18 Km / Siberia Husky 
 
Rennen No 13 
Sprint 18 Km / Nordische Rasse (Samoyèdes, Groenlandais et Malamutes) 
 
Rennen No 14 
"Junioren" – Rennen max. 2 Hunde 
 

 
 
 
 
 

 



4)      Anmeldung 
 
4.1  Die Anmeldungsgebühren kosten 60 CHF (Junioren gratis). 
4.2  Die Anmeldegebühren werden bei der Startnummern-Uebergabe vor Ort bezahlt  
 (cash). 
4.3   Die Anmeldefrist ist der 15. Januar. Der Organisator kann diese Frist aber  

verlängern. 
4.4  Die Teilnehmeranzahl ist auf 120 beschränkt. 
4.5 Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 
4.6     Die Teilnahme ist nur mit "Mikro-Chips" erlaubt. Die vollständige Liste der Chips- 
 Nummern muss unverzüglich bei der Startnummer-Ausgabe abgegeben werden. 
 
 
5)     Hunde 
 
5.1 Das Minimal Alter der teilnehmenden Hunde ist auf 15 Monate 

festgesetzt. 
5.2 Jeder Hund der am Rennen teilnimmt oder der sich im Stake Out befindet muss 

gegen ansteckende Krankheiten geimpft sein. Der Impfausweis muss dem 
Organisator jederzeit zur Verfügung stehen. 

5.3.     Der Stammbaum der Hunde muss dem Organisator jederzeit zur Verfügung stehen 
(wenn nötig zur Abklärung der Rasse). 

5.4. Der Organisator kann, aus einem triftigen Grund, den Start eines Gespannes 
verweigern.  

5.5.     Der Organisator kann, auf Grund einer Ankündigung des offiziellen Tierarztes, 
einem Gespann oder einem Hund den Start verweigern. Falls er eine ansteckende 
Krankheit diagnostiziert, einen Hund oder ein Gespann dazu zwingen das 
Feldrennen sofort zu verlassen. 

5.6.     Nur die Hunde die am ersten Lauf teilgenommen haben, können beim zweiten Lauf  
 starten. 
5.7. Die Anzahl der Hunde kann für den zweiten Lauf reduziert werden, solange sie der 

Kategorie entspricht. 
 
 
6)  Führer/in 
 
6.1  Das Mindestalter der Führer/in ist 14 Jahre (Kategorie Junior: 6 bis 13 Jahre). 

Minderjährige Führer/innen müssen Ihre Anmeldung noch durch Ihren gesetzlichen 
Vertreter unterschreiben lassen.  

6.2  Der Führer/in startet auf seine vollständige Verantwortung, sei es durch Schaden, 
dass an seinem/ihrem Gespann verursacht würde oder durch Schaden, dass 
sein/ihr Gespann an fremdes Gut verursachen würde. 

6.3  Jeder Konkurrent muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen die 
das Risiko an die Teilnahme des Rennens deckt. 

6.4 Das gleiche Gespann kann an beiden Läufen nur durch den gleichen Führer/in 
geleitet sein. 

6.5  Beim Aufgeben in einem der beiden Läufe, bitte sofort den offiziellen Speaker 
informieren. 

6.6. Die Konkurrenten werden gebeten die legalen Vorschriften des Tierschutzes für    
Ihre Gespanne zu berücksichtigen. Grundregelungen des „Fair Plays“ gegenüber 



den anderen Teilnehmer des Rennens werden ebenfalls beachtet. Bei nicht 
beachten dieses Paragraphen erfolgt unverzüglich eine Disqualifizierung. 

 
7) Ausrüstung 
 
7.1  Jeder Teilnehmer erscheint am Start mit einer Ausrüstung in gutem Zustand. 
7.2  Der Schlitten muss zwangsläufig mit geeigneter Bremse, Schneeanker, 

Sicherheitsseil und Hundesack ausgerüstet sein. 
7.3 Für die Zweier- und Mehrgespanne ist das Tragen der Neckline 

obligatorisch. Dies gilt für die Leithunde sowie für den "ski-jöring".  
Neckline = Seil welches die Leithunde am Halsband miteinander 
verbindet. 

 
 
8) Start Reihenfolge 
 
8.1  Die Start Reihenfolge des ersten Laufes wird durch Ziehung erfolgen. 
8.2  Für den zweiten Lauf, starten die Teilnehmer je nach Klassifizierung der ersten 

Runde. 
 
9) Streitfall und Rekurs 
 
9.1.    Der Organisator ist der einzige Richter für die Einhaltung dieses Regelments. 
9.2   Jede Entscheidung, ausser Punkt zwei dieses Reglements, kann Objekt für einen 

Rekurs bei einem neutralen Ausschuss werden. Dieser Ausschuss setzt sich aus 3 
Mitgliedern ausserhalb der SDES und 2 Vertretern des Organisatores zusammen. 

 
 
10) Annahme des Reglements und gerichtlicher Einspruch 
 
10.1  Die Anmeldung an das Rennen gilt als Akzeptanz dieses Regelments. 
10.2 Jeder rechtliche Weg ist ausgeschlossen. 
 
11) Gültigkeit 
 
11.1 Im Zweifelsfall gilt die französischsprachige Version dieses Reglements. 
 
 
 
 
Saignelégier, November 2023 


